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RS OGH 1954/12/15 1Ob902/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1954

Norm

EO §7 Ba

Rechtssatz

Wenn der Exekutionstitel auf "Herausgabe der gesamten zum zweimaligen Überziehen notwendigen Bettwäsche"

lautet, so ist hinsichtlich der Herausgabe von zwei Leintüchern und zwei Polsterüberzügen der Titel bestimmt, denn es

ist sicher, daß jedenfalls zum einmaligen Überziehen ein Leintuch und ein Polsterüberzug notwendig sind. Das darüber

hinausgehende Begehren ist mangels Bestimmtheit des Titels abzuweisen.
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